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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Glücksrad“ 

 

 GENERELLES 

„Glücksrad“ bzw. „SPIN & WIN“ (im Folgenden „Wettbewerb“) ist der Name eines Gewinn-

spiels der Swisslos Interkantonale Landeslotterie anlässlich welchem im Zeitraum vom 

01.04.2025 bis 18.05.2025 ohne Kaufverpflichtung in elektronischer Form teilgenommen wer-

den kann und an welchem unter den Teilnehmern Sofortpreise im Wert zwischen 1 und 10 

Franken für Swisslos.ch verlost werden. Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern 10 Reka 

Checks im Wert von je 500 Franken und 6 Handys verlost. 

 

TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz im Swiss-
los-Gebiet (Kantone AI, AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, 
TG, UR, ZG, ZH und Fürstentum Liechtenstein).  
 

2. Jede Person darf maximal einmal am Wettbewerb teilnehmen.  
 

3. Von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen sind Mitarbeitende von Swisslos, Mit-
arbeitende von mit der Durchführung des Wettbewerbes beauftragten Agenturen bzw. 
Partnerfirmen sowie im gleichen Haushalt lebenden Familienangehörige dieser Mitarbei-
tenden. 

 
4. Teilnahmen mit temporären oder fingierten E-Mail-Adressen, mittels Skripten, Eintragungs-

diensten oder ähnlichem sind unter Vorbehalt strafrechtlicher Schritte strikt untersagt.  
 

TEILNAHME 

Zur Teilnahme am Wettbewerb muss der Teilnehmer bis am 18. Mai 2025 online am Glücks-

rad gedreht und die Teilnahme bestätigt haben.  

Eine Wettbewerbsteilnahme berechtigt zur Teilnahme an der Zuteilung der Preise.  

 

MECHANISMUS 

Am Glücksrad kann nur online teilgenommen werden. Die Teilnehmer müssen sich mit ihrer E-

Mail-Adresse anmelden und können danach einmal am Glücksrad drehen. Es werden Preise 

in Form von Geldspielguthaben für swisslos.ch im Wert zwischen 1 und 10 Franken zugeteilt. 

Zudem nimmt jeder Teilnehmer an der Verlosung von Sachpreisen im Gesamtwert von 11‘111 

Franken teil.  

Die Sofortpreise (Geldspielguthaben) werden dem Teilnehmer nach Abschluss des Spiels und 

nach der Bestätigung der E-Mail-Adresse per Mail zugestellt in Form eines Gutscheincodes. 

Um den Gutscheincode einzulösen, muss man ein Kundenkonto bei Swisslos eröffnen.  
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WETTBEWERBSPREISE 

Als Sofortpreise werden Spielguthaben für swisslos.ch im Gesamtwert von 100‘000 Franken 

und unter allen Teilnehmern Sachpreise im Wert von 11‘111 Franken verlost. 

 

VERLOSUNGEN  

a) Allgemeines und Verantwortung  

Die Verantwortung für die Durchführung des Wettbewerbes liegt bei Swisslos.  

Sämtliche die Durchführung der Verlosung betreffenden Entscheide werden in Absprache 

zwischen den anwesenden Vertretern der Swisslos und der Aufsichtsperson getroffen, wo-

bei letzterer der Stichentscheid zusteht. Die von der Aufsichtsperson bestätigten Ent-

scheide wie auch Ergebnisse der Verlosung sind endgültig. 

b) Die Zuteilung der Preise 

Das Swisslos Spielsystem weist die Gewinne den einzelnen Teilnahmen nach definierten 

Kriterien bzw. Regeln vollautomatisch zu. 

Die Ziehungsergebnisse werden in einem Ziehungsprotokoll dokumentiert, in welches Ein-

sicht verlangt werden kann. 

 

ÜBERGABE DER GEWINNE 

Die Gewinner der Hauptpreise werden innerhalb von zehn (10) Werktagen nach der Ziehung 

per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner müssen Swisslos innerhalb von sieben (7) Tagen 

nach Absenden der Gewinnbenachrichtigung ihre Postadresse mitteilen und den Gewinnantritt 

bestätigen. Nicht termingerecht bestätigte Gewinne können nicht mehr eingefordert werden 

und verfallen.  

Es erfolgt keine Barauszahlung der Preise. Die Swisslos kann einen ausgelobten Preis jeder-

zeit durch einen anderen, gleichwertigen Preis ersetzen. 

 

WEITERE BESTIMMUNGEN 

1. Teilnehmer, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstossen und/oder manipulie-
ren, können vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen 
für einen Ausschluss vor, können entsprechende Korrekturen an Ranglisten vorgenom-
men, Gewinne (auch nachträglich) aberkannt oder bereits ausbezahlte, bzw. ausgelie-
ferte Gewinne zurückgefordert werden.  

 
2. Swisslos als Veranstalter, bzw. die mit der Durchführung des Wettbewerbes beauftrag-

ten Agenturen bzw. Partner, sind berechtigt, den Wettbewerb einzustellen, abzubre-
chen oder auszusetzen, wenn eine ordnungsgemässe Durchführung nicht mehr sicher-
gestellt ist, dies insbesondere beim Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern, 
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Computerviren oder nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, 
technischen oder rechtlichen Problemen.  

 
3. Swisslos ist bemüht, den Wettbewerb auf allen gängigen Webbrowsern resp. den aktu-

ellen Versionen dieser Browser spielbar zu machen. Sollte ein Webbrowser resp. des-
sen Version nicht unterstützt werden, kann daraus kein Anspruch auf eine Spielteil-
nahme abgeleitet werden.  

 
4. Können E-Mails den Gewinnern nicht zugestellt werden (z. Bsp. auf Grund von techni-

schen Problemen), besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung. 
 

5. Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedin-
gungen sowie die mit einem allfälligen Gewinn verbundene Publizität, insbesondere 
dass sein Name und Wohnort sowohl auf der Homepage von Swisslos (www.swiss-
los.ch) publiziert als auch in anderen Medien genannt bzw. veröffentlich werden kön-
nen. 
 
Im Falle einer irrtümlich falschen Publikation sind für die Gewinnberechtigung aus-
schliesslich die Verlosungsergebnisse massgebend, nicht die allenfalls falsch publizier-
ten Angaben.  
 

6. Der Teilnehmer erklärt sich ausserdem damit einverstanden, dass er von Swisslos über 
weitere Lotterie- und Wettangebote informiert werden kann. Eine Abmeldung ist jeder-
zeit möglich bzw. kann bereits im Teilnahmeformular erfolgen. Es erfolgt zu keiner Zeit 
eine Weitergabe der Daten an Dritte.  
 

7. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
 

8. Die vorliegenden Teilnahmebedingungen ergänzen die für die Teilnahme über die In-
ternet-Spiel-Plattform der Swisslos Interkantonale Landeslotterie. 
 

9. Weichen die französisch- oder die italienische Fassung dieser Teilnahmebedingungen 
von der deutschen Fassung ab, ist allein die deutsche Ausgabe massgebend. 

 

Dieses Reglement ist auf www.swisslos.ch hinterlegt.  
 

Gültig ab dem 01.04.2025 


